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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen 
Gz: WFB 

GRDrs 337/2018 
      
 

Stuttgart, 12.04.2018 

City-Initiative Stuttgart e.V. (CIS) 
Bewilligung der Zuschüsse für 2018 und 2019 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

27.04.2018 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Die City-Initiative Stuttgart e.V. (CIS) erhält 2018 und 2019 jeweils einen städtischen 

Zuschuss von 90.500 EUR. 
 

2. Die Bewilligung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass mindestens 70 % der Gesamtauf-
wendungen durch Mitgliedsbeiträge, Sponsorengelder und sonstige eigene Einnah-
men von Handel, Dienstleistungen und Gewerbe finanziert werden 
 

3. Für diesen Zuschuss gelten die Allgemeinen Bewilligungsbedingungen der Landes-
hauptstadt Stuttgart. 
 

4. Der Aufwand wird gedeckt aus Mitteln der Ergebnishaushalte 2018 und 2019 bei Auf-
trag 80571007000, Kostenart 43180010 Wirtschaftsförderung, Zuschüsse City-Initia-
tive. 

 
 

Begründung

Die CIS erhielt seit 1999 einen regelmäßigen jährlichen Zuschuss von 100.000 EUR. 
Ab 2010 wurde dieser im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen um 9,5 % 
auf 90.500 EUR reduziert. 
 
Nachdem die Innenstadt im Wettbewerb mit anderen Handelszentren auch über die Re-
gion Stuttgart sowie das Land Baden-Württemberg hinaus steht, ist eine finanzielle För-
derung der CIS weiterhin gerechtfertigt. Hinzu kommt, dass die CIS eine Koordinie-
rungs- und Bündelungsfunktion wahrnimmt, die andernfalls die Stadtverwaltung über-
nehmen müsste. 
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Um eine kontinuierliche Weiterarbeit der CIS und des bei ihr angestellten Citymanage-
ments zu gewährleisten, erhält die CIS für das Citymanagement daher auch 2018 und 
2019 einen Zuschuss in der bisherigen Höhe.  
 
Eine Ausweitung der Aktivitäten durch geänderte Aufgabenfelder und Aktionsradien 
muss primär über Mitgliedsbeiträge und zusätzliche Einwerbung von eigenen Mitteln 
abgedeckt werden. 
 
Der Zuschuss steht unter dem Vorbehalt, dass mindestens 70 % der Gesamtaufwen-
dungen durch Mitgliedsbeiträge, Sponsorengelder und sonstige eigene Einnahmen von 
Handel, Dienstleistungen und Gewerbe finanziert werden. Dies ist von der CIS durch 
Vorlage der testierten Jahresabschlüsse nachzuweisen. 
 
Nach den vorliegenden testierten Jahresabschlüssen 2016 und 2017 sind die Förderbe-
dingungen für die in diesen Jahren ausbezahlten Zuschüsse erfüllt. Nach den Planwer-
ten 2018 werden die Förderbedingungen auch in 2018 eingehalten.  
 

 Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 

Mitgliedsbeiträge 323.700 EUR 322.100 EUR 310.000 EUR 

Sponsorengelder und sonstige  
eigene Einnahmen 

178.400 EUR 272.600 EUR 126.000 EUR 

Summe 502.100 EUR 594.700 EUR 436.000 EUR 

    

Aufwendungen 585.100 EUR 635.900EUR 570.900 EUR 

    

Jahresergebnis 0 EUR 41.300 EUR - 54.400 EUR 

    

Anteil der Mitgliedsbeiträge, Sponsoren-
gelder und sonstigen eigenen Einnahmen 
an den Aufwendungen 

85,8 % 93,5 % 76,3 % 

 
Ist-Zahlen auf 100 EUR gerundet 

 
Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind jeweils 90.500 Euro im Ergebnishaushalt 
veranschlagt.  
 
 
 
 
 
 
Michael Föll 
Erster Bürgermeister 
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Finanzielle Auswirkungen 

 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

      

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

      

Erledigte Anfragen/Anträge: 
      

 
      

Anlagen 
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<Anlagen> 
 
 


